
 

 

 

 

Begleitschein zur Grünabfallerfassung (Stand 07/2018) 

Art des Grünabfalls     Grünschnitt   O    Menge in m³ 
Bitte ankreuzen  Astschnitt O    (möglichst genau) 
    Laub  O 
 

Privater Grünabfallerzeuger 
Haushalt: 

Transporteur 
KFZ Kennzeichen: 
 
 

Annahme  

Name / Adresse 
 
 
 
 
 
 
 

Firma / Name / Adresse Anlieferung an Anlage 

Telefonnummer freiwillige Angabe 
 

 

  

Datum der Übergabe 
 
 

Datum der Übernahme Datum der Anlieferung 

Unterschrift des Grünabfallerzeugers 
 
 

Unterschrift des Transporteurs 
 
 

Unterschrift der Anlage 
 
 

Gewerbliche Einsammler dürfen den privaten Haushalten keine Verwertungskosten für die eingesammelten Grünabfälle 
berechnen. Der Grünabfallerzeuger ist zu einer Unterschrift verpflichtet. Anlieferer mit nicht ordnungsgemäß ausgefüllten 
Begleitscheinen können von der Annahme ausgeschlossen werden. Sammeleinträge unterschiedlicher Grünabfallerzeuger 
sind unzulässig. Die Datenerfassung erfolgt unter Beachtung der Vorschriften des Thüringer Datenschutzgesetzes 
(ThürDSG) bzw. EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU DSGVO) und dazu erlassener Verwaltungsvorschriften und 
Rechtsverordnungen in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
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